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1. Anmeldung 
Die Ausstelleranmeldung muss 
termingerecht mittels Online-For-
mular (higa.ch) bei der United 
Events AG, Veranstalterin der 
higa, eingehen. 

2. Abschluss des Aussteller-  
Vertrages 

Die digitale Zustellung oder Aus-
händigung der Anmelde-
Unterlagen begründet noch kei-
nen Anspruch auf die Zulassung 
zur Messe. Die Aufnahme von 
Mitausstellern bedarf der zusätzli-
chen Anmeldung sowie der 
Zustimmung der United Events 
AG. 

Mitaussteller sind Firmen, die in 
irgendeiner Form am Stand einer 
anderen Firma in Erscheinung 
treten. Bei Gemeinschaftsständen 
hat ein Aussteller die Pflichten ei-
nes Einzelausstellers zu über-
nehmen, während die anderen 
als Mitaussteller gelten. Jeder 
von ihnen hat eine Anmeldung 
einzureichen. 

Bei der Aufnahme von Mitausstel-
lern an Einzel- und Gemein-
schaftsständen haftet der Stand-
Inhaber gegenüber der Messe-
leitung auch für die Verpflichtung 
der Mitaussteller.  

Werbung jeglicher Art für Drittfir-
men, die nicht an der Ausstellung 
teilnehmen, ist nicht gestattet. 

3. Anerkennung der Teilnahme- 
bedingungen 

Mit seiner Unterschrift auf der 
Aussteller-Anmeldung anerkennt 
der Aussteller bzw. Mitaussteller 
für sich und seine Angestellten 
oder Beauftragten dieses Regle-
ment als verbindlich und 
verpflichtet sich, die Betriebsord-
nung der United Events AG in 
allen Teilen einzuhalten. 

 

4. Zulassung 

Die Messeleitung entscheidet al-
lein und endgültig über die 
Zulassung von Firmen/Organisati-
onen und Ausstellungsobjekten. 

Anweisungen erfolgen ohne Be-
gründung. Es werden keine 
Ansprüche anerkannt, die Aus-
steller oder Drittpersonen aus der 
Zulassung oder Abweisung von 
Firmen/Organisationen oder Aus-
stellungsobjekten erheben. 

Die zur Ausstellung vorgesehe-
nen Produktegruppen sind im 
Aussteller-Vertrag auszuwählen 
und nachträgliche Ergänzungen 
von der Messeleitung bewilligen 
zu lassen. 

Grundsätzlich dürfen nur die dem 
Fachgebiet bzw. dem Produkte-
verzeichnis zugehörenden und 
angemeldeten Produkte ausge-
stellt werden. 

Bei bestimmten Veranstaltungen 
kann die Messeleitung die ge-
naue Angabe der vorgesehenen 
Ausstellungsobjekte verlangen. In 
solchen Fällen dürfen nicht ange-
meldete oder nicht zugelassene 
Objekte nicht ausgestellt werden. 
Gegebenenfalls erfolgt deren 
Entfernung vom Stand auf Kosten 
des Ausstellers durch die Messe-
leitung. 

Mit Einreichung der Anmeldung 
und definitiver Standzuteilung 
durch die Messeleitung sowie 
durch Bezahlung der vollständi-
gen Standgebühr wird der 
Vertrag rechtskräftig. 

Die Messeleitung ist berechtigt, 
eine Beschränkung oder Anpas-
sung der beantragten Platzfläche 
sowie der angemeldeten Ausstel-
lungsobjekte vorzunehmen. 

Besondere Platzwünsche können 
als Bedingung für eine Beteili-
gung nicht anerkannt werden. Sie 
werden jedoch bestmöglich nach 
der zeitlichen Reihenfolge der 
Eingänge berücksichtigt. Ebenso 
kann ein Konkurrenzausschluss 
nicht zugestanden werden. Die 
Messeleitung ist berechtigt, die 
erteilte Zulassung zu widerrufen, 
wenn sich herausstellt, dass 
diese aufgrund falscher Voraus-
setzungen oder Angaben erfolgte 
oder dass die Voraussetzungen 
zur Zulassung nicht mehr beste-
hen. 

5. Zuteilung der Standfläche  

Die Zuteilung der Standfläche 
und des Platzes wird durch die 
Messeleitung nach Erfüllung der 
Vorbedingungen vorgenommen. 
Für die Platzzuteilung ist die Zu-
gehörigkeit der angemeldeten 
Objekte zum Thema und ihre 
fachliche Einordnung und das Ge-
samtbild der Messe 
entscheidend. Die Messeleitung 
erstellt aufgrund der in der An-
meldung gewünschten 
Standfläche Platzierungspläne, 
aus denen die individuelle Stand-
zuteilung des Ausstellers 
ersichtlich ist. Die Messeleitung 
ist berechtigt, die Standzuteilung 
in zumutbarem Rahmen abwei-
chend von den gewünschten 
Massen oder Standformen vorzu-
nehmen. Die Platzierung wird 
dem Aussteller mitgeteilt. 

Allfällige Einsprachen gegen 
die vorgenommene Platzierung 
sind der Messeleitung innert 8 
Tagen ab Versanddatum des 
Platzierungsplanes schriftlich 
mitzuteilen, andernfalls gilt die 
Platzierung als angenommen. 

Die Messeleitung ist berechtigt, 
auch abweichend von einer 
schon erfolgten Bestätigung, dem 
Aussteller einen anderen Platz in 
anderer Lage zuzuweisen, 
Grösse und Masse seines Stan-
des abzuändern. Ein und 
Ausgänge der Zelthallen oder 
Freiflächen zu verlegen oder zu 
schliessen und sonstige bauliche 
Veränderungen vorzunehmen. 
Der sich aus einer solchen Ände-
rung eventuell ergebende 
Differenzbetrag der Platzmiete ist 
nachzuzahlen oder wird dem 
Aussteller von der Messeleitung 
gutgeschrieben oder erstattet. 
Werden in derartigen Fällen die 
Belange des Ausstellers in unzu-
mutbarem Masse beeinträchtigt, 
so kann er mit Anspruch auf 
Rückzahlung der Standmiete vom 
Aussteller-Vertrag zurücktreten. 
Weitergehende Ansprüche des 
Ausstellers sind ausgeschlossen. 

Die Messeleitung haftet gegen-
über dem Aussteller nicht für 
irgendwelche Folgen, die sich 
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aus der Lage oder Umgebung 
seines Standes ergeben. 

6. Rechnungsstellung und Zah-
lungsbedingungen 

Die Paketpreise bzw. die Stand-
mieten sowie Zusatzgebühren 
sind online unter higa.ch sowie in 
der Aussteller-Anmeldung er-
sichtlich. Die Konditionen sind 
wie folgt festgelegt: 

a) Erstrechnung 
Nach der Anmeldung, spätestens 
jedoch mit der Standzuteilung, 
wird dem Aussteller die definitive 
Rechnung zur Teilnahme an der 
higa zugestellt. 

Die Rechnung ist gemäss Fällig-
keitsdatum netto ohne Skonto 
zahlbar. Ist die Ausstellungsflä-
che/Werbefläche innerhalb der 
Zahlungsfrist nicht bezahlt, kann 
die Messeleitung unter schriftli-
cher Fristansetzung von 8 Tagen 
anderweitig verfügen. Der säu-
mige Aussteller hat in diesem 
Fall dem Veranstalter die volle 
Miete für Ausstellungsfläche/Wer-
befläche zu bezahlen. 

Gleichzeitig mit der Rechnung zur 
Teilnahme der Messe können die 
zusätzlich bestellten Dienstleis-
tungen verrechnet werden. 

b) Zweitrechnung 
Die eingelösten Kundeneintritte 
sowie allfällige vom Vertrag ab-
weichende und/oder zusätzliche 
Dienstleistungen werden dem 
Aussteller nach der Messe in 
Rechnung gestellt. Die Zweitrech-
nung ist innert 20 Tagen netto zu 
bezahlen. 

Die Erst- und Zweitrechnung bil-
den einen integrierenden Be-
standteil des Aussteller-Vertrages 
und gelten als Schuldanerkenung 
und Rechtsöffnungsmittel gemäss 
Sch.K.G. 

7. Rücktritt vom Aussteller-Vertrag 

Tritt ein Aussteller vom Ausstel-
ler-Vertrag zurück, so hat er 
einen Verwaltungskostenbeitrag 
in der Höhe von 25 % des Paket- 
oder Standpreises, mindestens 
aber CHF 1’000.– exkl. MwSt. zu 

bezahlen. Die entsprechende 
Rechnung ist ohne Abzug innert 
20 Tagen zu bezahlen. 

Verzichtet ein Aussteller nach ab-
geschlossener Standzuteilung auf 
seine Teilnahme, so haftet der 
Aussteller für die volle Ausstel-
lungsfläche/Werbefläche und 
allfällige Nebenkosten. Gelingt es 
der Messeleitung, den Stand 
ohne Schaden anderweitig zu 
vermieten, so ist seitens des vom 
Vertrag zurückgetretenen Aus-
stellers eine Entschädigung von 
25 % des Paket- oder Standprei-
ses, mindestens aber 
CHF 1’000.– exkl. MwSt. zu be-
zahlen. 

Über Stände, die am Tag vor 
Messebeginn vom Aussteller 
noch nicht bezogen sind, kann 
die Messeleitung anderweitig 
verfügen. Der Anspruch des Aus-
stellers auf seinen Stand verfällt. 
Er haftet jedoch für die Ausstel-
lungsfläche/Werbefläche und die 
Nebenkosten. Die Belastung von 
Kosten, die wegen der Nichtbele-
gung des Standes entstehen, 
bleibt vorbehalten. 

8. Behördliche Bewilligungen, 
rechtlich verbindliche Vorschrif-
ten, Barverkauf 

Eine Festwirtschaftsbewilligung 
benötigen Stände, an welchen 
Ess- oder spezielle Trinkwaren 
gegen Entgelt zur Konsumation 
an Ort und Stelle - im Sinne eines 
Wirtschafts- oder Barbetriebes 
abgegeben werden, sowie Res-
taurationsbetriebe. Grundsätzlich 
werden Getränkestände mit di-
rekter Abgabe nur durch den 
Veranstalter organisiert. 

Die Ausstellungsleitung holt für 
alle diese Betriebe gesamthaft 
eine Festwirtschaftsbewilligung 
ein. Ausstellern die eine Festwirt-
schaftsbewilligung benötigen, 
wird ein Zuschlag von 25 % auf 
den Paketpreis erhoben. Die Be-
willigung für Mitaussteller ist in 
den Paketpreisen eingeschlos-
sen.  

Auf Normstände, die eine Fest-
wirtschaftsbewilligung benötigen, 

wird ein Zuschlag von 25 % auf 
die Standmiete erhoben. 

Für Aussteller und Mitaussteller, 
welche gebrannte Wasser zur De-
gustation ausschenken, 
verkaufen oder auf Bestellung 
ausliefern, wird durch die Aus-
stellungsleitung für alle Betriebe 
gesamthaft eine Bewilligung ein-
geholt und eine Gebühr 
weiterverrechnet. Aussteller bzw. 
Mitaussteller die im Besitz einer 
Kleinhandelsbewilligung sind, 
werden von dieser Gebühr be-
freit, sofern sie der 
Ausstellungsleitung eine Kopie 
der Bewilligung einreichen. 

Wir empfehlen den Ausstellern, 
sich über die gewerbe-, gesund-
heits-, sicherheits-, bau- und 
feuerpolizeilichen Vorschriften 
hinsichtlich der von ihnen ausge-
stellten Gegenstände direkt zu 
erkundigen. Eine Haftung der 
United Events AG für irgendein 
behördliches Verbieten von Wer-
bung oder Verkaufsverhand-
lungen wird nicht übernommen. 

9. Haftung, Haftungsausschluss 
und Versicherungen 

a) Haftung des Ausstellers 
Der Aussteller haftet gegenüber 
der Veranstalterin für die von 
ihm/oder seinen allfälligen Mit-
ausstellern verursachten 
Schäden. 

b) Haftungsausschluss der 
Veranstalterin 
Die Veranstalterin haftet keines-
falls für Elementar-, Unfall- und 
Diebstahlschäden sowie weitere 
Schäden aller Art, soweit sie 
keine grobe Fahrlässigkeit trifft. 
Sie haftet auch nicht, wenn die 
Messe durch Umstände, die sie 
nicht zu verantworten hat, nicht 
durchgeführt werden kann. Da-
runter fallen insbesondere 
voraussehbare wirtschaftliche Er-
eignisse, höhere Gewalt und 
bedrohliche Gewaltanwendung. 

c) Weitere Haftungsaus-
schlüsse 
Die Veranstalterin haftet nicht für 
Schäden, die aus dem Verhältnis 
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Aussteller/Aussteller sowie Aus-
steller/ Besucher entstehen. 

d) Obligatorische Haftpflicht 

In den Kosten eines Standpa-
ketes ist eine Haftpflichtver-
sicherung für den Hauptausstel-
ler enthalten. Die Haftpflichtver-
sicherung für diesen Hauptaus-
steller wird von der Messelei-
tung eingeholt. 

Aussteller mit Normständen sind 
verpflichtet, sich im Zusammen-
hang mit ihrer Ausstellertätigkeit 
bei einer in der Schweiz tätigen 
Versicherungsgesellschaft gegen 
Haftpflicht für Personen und 
Sachschäden jeglicher Art zu ver-
sichern und dies der Messe-
leitung nachzuweisen. Die versi-
cherte Garantiesumme muss 
mindestens CHF 5’000’000.– für 
Personen und Sachschäden be-
tragen. Sofern der Anmeldung 
keine Kopie einer Versicherungs-
police mit entsprechendem 
Deckungsinhalt oder ein entspre-
chendes Bestätigungsschreiben 
des Haftpflichtversicherers des 
Ausstellers beiliegt, schliesst die 
Messeleitung für jeden Aussteller 
mit einem Normstand eine Haft-
pflichtversicherung für Personen 
und Sachschäden ab. Die Kosten 
dafür werden dem Aussteller in 
Rechnung gestellt. Diese Rege-
lung gilt in gleichem Masse für 
Mitaussteller von Ausstellern mit 
Standpaket sowie für Mitausstel-
ler von Ausstellern mit 
Normständen. 

e) Versicherung für Ausstellungs-
güter und Standmaterial  
Da die Veranstalterin nicht für 
Schäden an Ausstellungsgütern 
und Standmaterial etc. haftet, 
empfiehlt die Messeleitung den 
Ausstellern und Mitausstellern 
den Abschluss einer Transport- 
und Ausstellungsversicherung.  

10. Verkaufsverhalten 

Werbung und Akquisition sind nur 
innerhalb der eigenen Stand-
grenze gestattet. Aufdringliches 
oder aggressives Verkaufsverhal-
ten ist untersagt. Insbesondere 

ist untersagt: Nachrufen und An-
sprechen von Besuchern in den 
Gängen sowie Hineinziehen von 
Besuchern in den Stand, aufdrän-
gen von Getränken und 
Lebensmitteln zur Verkostung in 
den Gängen Platzierung von 
Standmaterial (Tische, Stühle, 
Theken, Barhocker, etc.) aus-
serhalb der eigenen 
Standgrenzen Ausüben von 
Druck auf Besucher zwecks Kauf-
abschluss. 

11. Anwendbares Recht und Ge-
richtsstand 

Sowohl für Aussteller mit Wohn-
sitz im Ausland als auch für 
solche mit Wohnsitz in der 
Schweiz ist Chur, als der einge-
tragene Sitz der United Events 
AG, für alle Verfahren Erfüllungs-
ort und ausschliesslicher 
Gerichtsstand. Anwendbar ist 
ausschliesslich das schweizeri-
sche materielle Recht. 

12. Höhere Gewalt 

Die Messeleitung ist bei Vorlie-
gen von zwingenden Gründen 
oder im Falle höherer Gewalt be-
rechtigt, die Messe zu ver-
schieben, zu verkürzen oder zu 
verlängern. Die Aussteller haben 
in solchen Ausnahmefällen weder 
Anspruch auf Rücktritt noch auf 
Schadenersatz. Sofern unvorher-
gesehene, politische oder 
wirtschaftliche Ereignisse, bran-
cheninterne Schwierigkeiten, 
Pandemien oder höhere Gewalt 
die Durchführung der jeweiligen 
Messe verunmöglichen, so bleibt 
die Ausstellungsfläche/Werbeflä-
che bis zu einem Betrag, der den 
der Messe entstandenen Kosten 
entspricht, verfallen. 

Eine nach Abzug der Kosten ver-
bleibende Differenz wird den 
Ausstellern zurückbezahlt. Es er-
wachsen dem Aussteller keine 
Schadenersatzansprüche aus der 
Nichtdurchführung der Messe. 

13. Allgemeines 

Firmen, die den Vorschriften der 
Messe zuwiderhandeln, können 
durch die Messeleitung mit sofor-
tiger Wirkung ausgeschlossen 
werden. Sie haften für den vollen 
Betrag der Ausstellungsflä-
che/Werbefläche und alle 
Nebenkosten. 

Alle mündlichen Vereinbarungen, 
Einzelgenehmigungen und Son-
derregelungen bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung. 

 

 

Chur, 1. Juni 2024 

Änderungen vorbehalten 

United Events AG 

www.higa.ch 

 


